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§10
Ruckerstattung und Ruickforderung

finanzieller Zuwendungen

Vor der Gewahrung finanzieller Zuwendungen an Trager zwei- oder mehrsprachiger Kindergarten hat sich der Fonds
vorzubehalten, dass solche Zuwendungen zur Ganze oder teilweise rickzuerstatten sind, wenn

a) der Trager des zwei- oder mehrsprachigen Kindergartens die unverzigliche Anzeige des Wegfalles der
Voraussetzungen fur die Gewahrung finanzieller Zuwendungen zur Deckung des Betriebsabganges nach 8 5 Abs 6

unterlasst,
b) der Fonds Uber wesentliche Umstande unrichtig oder unvollstandig unterrichtet worden ist oder

c) die finanziellen Zuwendungen zweckwidrig verwendet oder vorgeschriebene Auflagen nicht eingehalten worden

sind.

In Kraft seit 01.10.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-kgfg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/k-kgfg/paragraf/5
file:///

	§ 10 K-KGFG
	K-KGFG - Kärntner Kindergartenfondsgesetz - K-KGFG


